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Finanzierungsform der betrieblichen Altersversorgung 2001, 2019 und 2023
in % der Betriebsstätten in der Privatwirtschaft1

1 Da in Betrieben verschiedene Regelungen gleichzeitig möglich sind, kann es zu Mehrfachnennungen kommen. Die Werte eines
Jahres können in der Summe daher mehr als 100 % betragen.

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020; 2024), Alterssicherungsberichte, Daten: Trägerbefragung.
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Finanzierungsform der betrieblichen Altersversorgung 2001, 2019 und 2023 

Die betriebliche Altersversorgung ist grundsätzlich freiwillig, auch wenn der Gesetzgeber über verschiedene Förderregelungen und insbesondere 

durch die Förderung der Entgeltumwandlung darauf abzielt, dass möglichst alle Beschäftigten Anwartschaften in der betrieblichen Altersversor-

gung erwerben. Es bleibt aber offen, welche Unternehmen auch tatsächlich entsprechende Vereinbarungen eingehen. In der Praxis ergeben sich 

unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten, so hinsichtlich der erfassten Beschäftigten, der abgedeckten Risiken, der Rentenberechnung und 

-anpassung, der Durchführungswege und der Finanzierung.  

Bei der Finanzierung reicht die Bandbreite von der Finanzierung ausschließlich durch den Arbeitgeber bis zu einer Finanzierung ausschließlich 

durch die Arbeitnehmer*innen. Dazwischen existieren unterschiedliche Konstellationen. 

Seit der Rentenreform im Jahr 2001 haben sich die Konstellationen bei der Finanzierung erheblich verschoben. Im Jahr 2001, vor dem Wirksam-

werden der Förderung der Entgeltumwandlung, wurde die betriebliche Altersversorgung zu 54 % allein durch die Arbeitgeber (Betriebsstätten in 

der Privatwirtschaft) finanziert, die Beschäftigten waren zu 26 % (ausschließlich) und zu 27 % gemeinsam mit dem Arbeitgeber beteiligt. Gut 20 

Jahre später, im Jahr 2023 verringert sich infolge der Entgeltumwandlung die Finanzierung ausschließlich durch die Arbeitgeber auf 24 % und 

ausschließlich durch die Beschäftigten auf 13 %. Es dominiert nunmehr mit 71 % eine Finanzierung, die gemeinsam von Arbeitnehmer*innen und 

den Betrieben geleistet wird. Allerdings lässt sich nicht ausweisen, ob es sich hier um eine paritätische Finanzierung handelt oder eher um eine 

Finanzierung, die hauptsächlich von den Beschäftigten getragen und durch einen Zuschuss der Arbeitgeber ergänzt wird. Die Regelungen des 

Betriebsrentenstärkungsgesetzes zielen in diese Richtung einer Finanzierungsergänzung durch die Arbeitgeber. 

Die Verbreitung ist betrieblicher Altersversorgung ist stark von den einzelnen Branchen (vgl. Abbildung VIII.61) und von der Betriebsgröße (vgl. 

Abbildung VIII.60) abhängig. In größeren Unternehmen wird häufiger eine betriebliche Altersvorsorge ermöglicht, aber auch die Entgeltumwand-

lung ist weiter verbreitet. 

 

Entgeltumwandlung  

Eine Entgeltumwandlung liegt dann vor, wenn Beschäftigte die Beiträge selber finanzieren und Teile ihres Gehalts, Sonderzahlungen (zum Bei-

spiel Weihnachts- und Urlaubsgeld) oder auch Sachbezüge (z.B. Dienstwagen oder E-Bikes) brutto wie netto in Betriebsrentenanwartschaften 

umwandeln. Der Arbeitgeber entscheidet über den Durchführungsweg. Auf eine Entgeltumwandlung haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer einen Rechtsanspruch. Dabei werden Beiträge bis zu 8 % des Entgeltes steuerfrei und bis zu 4 % des Entgeltes sozialabgabenfrei gestellt 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII61.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII60.pdf
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– jedoch maximal für Entgelte bis zur Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung. Dies gilt für die meisten Durchführungs-

wege (vgl. Abbildung VIII.64). Eine Ausnahme bilden die Durchführungswege „Unterstützungskasse“ und „Direktzusage“, bei denen die Beiträge 

unbegrenzt steuerfrei sind. Die Sozialabgabebefreiung greift aber auch hier nur bis zu 4 % des Lohnes. 

Da die Beitragsbemessungsgrenze dynamisiert ist, d.h. jährlich an die allgemeine Lohnentwicklung angepasst wird, erhöht sich im Laufe der 

Jahre dementsprechend auch der maximale Betrag der steuer- und beitragsfreien Entgeltumwandlung. Die Entgeltumwandlung ist für die Arbeit-

nehmer durchaus attraktiv, da sich das steuer- und sozialversicherungspflichtige Einkommen des Arbeitnehmers mindert und insofern weniger 

Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Die Arbeitgeber profitieren ebenfalls, da sich die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche-

rung entsprechend verringern. 

Für neu abgeschlossene Verträge gilt ab dem Jahr 2019, dass der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge, die er durch die Entgeltumwand-

lung seines*r Arbeitnehmers*in einspart, in pauschalierter Form in Höhe von 15 % an den*die Arbeitnehmer*in bzw. die Versorgungseinrichtung 

weitergeben muss. Ab dem Jahr 2022 gilt dies auch für vor 2019 abgeschlossene Verträge im Bestand. 

Der Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung unterliegt einem Tarifvorbehalt. Tarifgebundene Arbeitnehmer*innen können eine Entgeltumwand-

lung aus Tariflohnbestandteilen nur vornehmen, wenn der Tarifvertrag das zulässt. Die Tarifparteien schließen entweder einen entsprechenden 

Tarifvertrag ab, der die Entgeltumwandlung regelt, oder sie vereinbaren eine entsprechende Öffnungsklausel. Dabei besteht die Möglichkeit, die 

Entgeltumwandlung mit speziellen Regelungen hinsichtlich des Durchführungsweges der betrieblichen Altersversorgung zu verbinden. 

 

Methodische Hinweise 

Die Daten entstammen der Arbeitgeber- und Trägerbefragung (BAV 2023) der VERIAN GmbH (vormals KANTAR Infratest Sozialforschung) und 

sind im Alterssicherungsbericht 2024 der Bundesregierung veröffentlicht worden. 
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